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Schlau getarnte
Telefonwerbung
tfl elefonwerbung ohne vorhe-

I rige Zustimmung ist nach
J- dem Gesetzgegenden un-

lauteren Wettbewerb (UWG) verbo-
ten und seit Oktober 2013 sogar ver-
schärft unter Strafe gestellt. Das ist
bekannt. Trotzdem bieten uns Ge-
werb etreibende telefonisch immer
wieder irgendwas Preisgünstiges
aber Überflüssiges an. Das sind
dann Momente, in denen ich Tache-
les üben kann. Meine liebe Frau ist
da leiderviel zu höflich. Dieser Tage
erhält sie um 9 Uhrmorgens so ei-
nen Cold Call, wie das in der Sprache
der Bundesnetzagentur heißt, und
erstattet mir Bericht: DerAnrufer
hätte sich nur erkundigt, ob wir am
Wochenende die Werbesendung zur
Neu eröffntrn g des Lebensmittella-
dens bekommenhätten. Und, da
nein, ob wir am Briefkasten Rekla-
meeinwürfe untersagen würden.
Meine sofort aktivierten Tacheles-
Argumente unterdrücke ich aber.
Mir fällt nämlich auf, wie schlau die-
ser Werbeanruf getarnt ist. Dem An-
rufer reicht es offenbar, dass sich
meine liebe Frau bei mir erkundigt,
wann genau denn der neue Markt
eröffnet werde. Damit ist ihr Interes-
se geweckt. Toll! Ob hier das UWG
greift, weiß ich nicht. Nurwüsste ich
gern, wieso man unsere Telefon-
nummer kennt und ob der gesamte
Duisburger Süden nach dem Erhalt
der Werbesendung gefragt wird.
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